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I. Allgemeines - Geltungsbereich
1. Bestellungen von Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder eines öffentlich-

rechtlichen Sondervermögens werden durch die Ruthenbeck GmbH ausschließlich auf Basis nachfol-
gender Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die auf alle künftigen Geschäfte Anwen-
dung finden, ohne dass hierauf noch einmal gesondert verwiesen werden muss, abgewickelt.

Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Bedingungen wird hiermit widersprochen.
Spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferung durch den Auftraggeber gelten diese Allgemei-
nen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen als angenommen, selbst wenn der Auftragge-
ber zuvor auf seine Bedingungen verweist. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Aus der Ausführung eines erteilten
Auftrages kann die Wirksamkeit anders lautender Bedingungen nicht abgeleitet werden.

Soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen Abweichungen ergeben, gelten für die Rechtsbeziehun-
gen zum Auftraggeber ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen.

Für den Fall, dass unser erweiterter Eigentumsvorbehalt gemäß Ziffer IV infolge einer Abwehrklausel des
Käufers nicht Vertragsbestandteil geworden ist, folgt die Übereignung der Ware jeweils unter der
aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises.

2. Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im einzelnen schriftlich bestäti-
gen

3. Bestellungen werden mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich.
4. Verkaufsangestellte der Ruthenbeck GmbH sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen

oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über die schriftlichen Vereinbarungen hinausgehen.
II. Vertragsschluss/Langfrist- und Abrufverträge/Preisanpassung

1. Unsere Angebote sind mangels anderweitiger Vereinbarung freibleibend. Technische Änderungen
bleiben - soweit zumutbar -  vorbehalten.

2. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Nähe-
rungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden.

3. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.
Für die richtige Auswahl der Ware und Menge ist der Kunde allein verantwortlich.

4. Ist ein Vertrag geschlossen worden, ohne dass schriftliche Erklärungen (Bestellung und Auftragsbe-
stätigung) gleichzeitig von beiden Vertragsparteien vorliegen, ist entweder zunächst unsere schriftli-
che Auftragsbestätigung und falls diese nicht vorliegt, die Bestellung des Kunden maßgeblich.

5. Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen und die mit einem Angebot gemachten An-
gaben wie z.B. Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, Maß-, Gewichts-, Leistungs- und Ver-
brauchsdaten, Angaben in Bezug auf  Verwendbarkeit von Geräten für neue Technologien, sind nur
annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart sind.

6. Sind mehrere Kunden Vertragspartei, so bevollmächtigen sich diese gegenseitig in allen den Kauf be-
treffenden Angelegenheiten, unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen. Die Lei-
stung erfolgt durch uns an jeden der Kunden mit Wirkung für und gegen alle übrigen Kunden.

7. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach
Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch schriftliche Bestätigung oder durch Auslie-
ferung der Ware an den Kunden.

8. Änderungen oder Ergänzungen einer Bestellung bedürfen stets der schriftlichen Bestätigung durch
uns.

9. Der Vertragsschluss erfolgt stets unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbeliefe-
rung durch evtl. Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten
ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird
unverzüglich zurückerstattet.

10. Die Anwendbarkeit des § 312e I Nr. 1-3 BGB ist ausgeschlossen.
11. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespei-

chert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.
12. Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 2 Jahren und unbefristete Ver-

träge) eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertrags-
partner berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren
zu verlangen. 

13. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Partner
für einen bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge (Zielmenge) zugrunde.
Nimmt der Partner weniger als die Zielmenge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis angemessen zu
erhöhen. Nimmt er mehr als die Zielmenge ab, senken wir den Stückpreis angemessen, soweit der
Partner den Mehrbedarf mindestens 2 Monate vor der Lieferung angekündigt hat.

14. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen min-
destens 2 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch einen verspä-
teten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich Zeit oder Menge durch unseren
Partner verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei ist unsere Kalkulation maßgebend.

III. Vertraulichkeit
1. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kennt-

nisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwen-
den und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber
Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer
Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt
der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung.

2. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei
Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war,
oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von
dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zu halten der Unterlagen oder Kennt-
nisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden. 

3. Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu liefern-
de Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des vorlegenden Vertragspart-
ners.

IV. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forde-

rungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbezie-
hungen zustehen.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, oh-
ne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer IV. 1.

3. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den
Käufer steht uns das Miteigentum an den neuen Sachen zu im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zuste-
henden Eigentums- und Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware, im Falle der Verarbeitung im Verhältnis des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren, und verwahrt sie unent-
geltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer IV. 1.

4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Ge-
schäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, weiterveräußern, vorausgesetzt, dass er sich
das Eigentum vorbehält und die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziffern IV. 5.
und 6. auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
Als Weiterveräußerung im Sinne dieses Abschnitts A. V. gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware
zur Erfüllung von Werkverträgen. 

5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an
uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware im Sinne der
Ziffer IV. 1. 

6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so wird uns die
Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen wir
Miteigentumsanteile gemäß Ziffer IV. 3. haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entspre-
chender Teil der Forderung abgetreten. 

7. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir wi-
derrufen die Einziehungsermächtigung in den in den Abschnitten  V.13. und IV. 8. genannten Fällen.
Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrich-
ten - sofern dies nicht durch uns erfolgt - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und
Unterlagen zu geben. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Falle befugt. 

8. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug und deutet dies auf eine Gefährdung der Realisierbarkeit
eines nicht unerheblichen Teils unserer Forderung hin, so sind wir berechtigt, die Weiterverarbeitung
der gelieferten Ware zu untersagen, die Ware zurückzuholen und hierzu gegebenenfalls den Betrieb
des Käufers zu betreten. Die Rückholung ist kein Rücktritt vom Vertrag. 

9. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich
benachrichtigen.

10. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr
als zwanzig v. H., so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach
unserer Wahl verpflichtet.

V. Preise/Zahlung
1. Alle angebotenen Preise sind bindend, gelten nur in der angegebenen Menge, exklusive Verpackung

und Fracht und verstehen sich ab Werk zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
2. Soweit nicht anders vereinbart, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Ta-

ge ab deren Datum gebunden. Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten
Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3. Unter einem Warenwert von netto 50 Euro erheben wir einen Mindermengenzuschlag von netto 30
Euro.

4. Rechnungen sind, nach Erhalt der Ware und ab Rechnungsdatum ohne Abzug, innerhalb von 30 Ka-
lendertagen in EURO zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsver-
zug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 Prozent Skonto gewährt, so-
fern der Partner nicht mit der Begleichung von Forderungen in Verzug ist. Andere Zahlungsbedingun-
gen, insbesondere die Annahme von Wechseln und Schecks bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

5. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz der EZB zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und
geltend zu machen.

6. Zahlungseingänge werden auf die älteste Forderung angerechnet. Schecks und Wechsel werden nur
bei entsprechender Vereinbarung, nur vorbehaltlich der Einlösung und nur erfüllungshalber ange-
nommen; eine Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht nicht.

7. Im Falle einer Anzahlung und Teillieferungen kann die Anzahlung erst mit der letzten Rate verrechnet
werden.

8. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich unserer hierfür
anfallenden Kosten und Auslagen.

9. Rechte des Kunden zur Aufrechnung sowie ein Zurückbehaltungsrecht an der Zahlung bestehen nur,
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden.

10. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn der Gegenanspruch des Kunden auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.

11. Für Auslandslieferungen bleiben gesonderte Zahlungsbedingungen vorbehalten.
12. Zahlungen an unsere Mitarbeiter dürfen nur erfolgen, wenn diese eine entsprechende Inkassovoll-

macht nachweisen.
13. Bei wesentlichen Veränderungen in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kunden, insbesondere im

Fall der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit sind wir berechtigt, entweder vom Vertrag zurückzutreten
oder Vorauszahlung oder Sicherstellung des ganzen oder eines Teils des Kaufpreises zu verlangen.

Weigert sich der Kunde, derartige Sicherheiten zu stellen, sind wir ebenfalls nach Ablauf einer ange-
messenen Zahlungsfrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Gerät der Kunde mit (Teil-)Zahlungen
aufgrund (drohender) Zahlungsunfähigkeit in Rückstand, sind wir berechtigt, evtl. weitere Lieferun-
gen bis zur Zahlung der offenen Forderung zurückzuhalten. Die Abnahmepflicht des Kunden bleibt
bestehen.

VI. Sicherheiten 
Wir haben - unbeschadet unserer gesetzlichen und vertraglichen Rechte - Anspruch auf nach Art und
Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind.

VII. Versand/Lieferung/Gefahrübergang/Verpackung
1. Die Auslieferung der Ware erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Bei

Änderung des Lieferortes auf Wunsch des Kunden trägt dieser die dadurch entstehenden Mehrkosten.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht bei Abho-

lung im Werk mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spedi-
teur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt
auf den Kunden über. Der Abschluss von Transportversicherungen erfolgt - soweit nicht anders verein-
bart - ausschließlich durch den Kunden.

3. Teillieferungen sind zulässig.
4. Gerät der Kunde nach schriftlicher Mahnung hinsichtlich seiner Bereitstellungs- oder Mitwirkungs-

pflicht in Verzug, sind wir berechtigt, unter schriftlicher Nachfristsetzung von 14 Kalendertagen nach
unserer Wahl vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. 

5. Versandfertig gemeldete Ware muss der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch nach Ablauf einer
Frist von 10 Kalendertagen nach Meldung abrufen. Erfolgt kein Abruf, sind wir berechtigt, die Ware
auf Kosten und Gefahr des Kunden nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu be-
rechnen. Das Lagergeld beträgt 1% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat und ist
auf 5% des Rechnungsbetrages begrenzt, wobei es uns freisteht, höhere Lagerkosten nachzuweisen.

6. Die den Lieferschein unterzeichnenden Personen gelten uns gegenüber als zur Abnahme der Ware
und zur Bestätigung des Empfangs als bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis durch Unterzeich-
nung des Lieferscheins als anerkannt.

7. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
8. Ohne bestimmte Weisung erfolgt der Versand nach bestem Ermessen, jedoch ohne Verbindlichkeit für

billigste Verfrachtung. Durch Teillieferung erwachsende Kosten trägt der Kunde.
9. Bei Bestellungen auf Abruf gewähren wir - soweit nichts anderes vereinbart - eine Frist von 3 Mona-

ten vom Tage der Bestellung an. Ist die Abnahmefrist verstrichen, so sind wir berechtigt, nach unserer
Wahl die Ware entweder in Rechnung zu stellen oder die Bestellung im Hinblick auf den nicht abge-
wickelten Teil des Vertrages zu stornieren.

10. Lieferfristen sind - soweit nicht ausdrücklich bestimmt - stets unverbindlich. Lieferverzögerungen be-
rechtigen den Kunden erst nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag. Im
Falle einer Anzahlung und Teillieferungen kann die Anzahlung erst mit der letzten Rate verrechnet
werden.

11. Höhere Gewalt bei uns oder einem unserer Lieferanten, z.B. Betriebsstörungen jeder Art, insbesonde-
re Maschinendefekt, Streik, Arbeitseinstellung, Aussperrung, unverschuldete Mängel an den zur Her-
stellung erforderlichen Rohstoffen, Verkehrsstörungen, Transportverzögerungen und alle sonstigen
hier nicht aufgeführten unverschuldeten Umstände, die uns und unsere Lieferanten an der rechtzeiti-
gen, sachgemäßen Ausführung hindern, berechtigen uns nach unserer Wahl, die Lieferverpflichtung
ganz oder teilweise zu beenden oder auszusetzen. Bei Überschreitungen von Lieferzeiten bleibt der
Kunde zur Abnahme verpflichtet.

VIII. Mängelrechte
1. Die vertragsgemäße Beschaffenheit und Mangelfreiheit unserer Ware bemisst sich ausschließlich nach

den ausdrücklichen Vereinbarungen über Qualität und Menge der bestellten Ware zum Zeitpunkt des
Gefahrenübergangs mit der Maßgabe, dass unerhebliche produktionsbedingte Abweichungen im
Rahmen branchenüblicher oder normgemäßer Toleranzen keinen Sachmangel darstellen. Eine Haf-
tung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit übernom-
men, als dies ausdrücklich vereinbart ist; im Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsrisiko
ausschließlich dem Käufer. Wir haften nicht für Verschlechterung oder Untergang oder unsachgemäße
Behandlung der Ware nach Gefahrübergang. 

2. Inhalte der vereinbarten Spezifikation und ein etwa ausdrücklich vereinbarter Verwendungszweck be-
gründen keine Garantie; die Übernahme einer Garantie bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Der
Käufer hat empfangene Ware nach Erhalt unverzüglich zu untersuchen. Mängelrechte bestehen nur,
wenn Mängel unverzüglich schriftlich gerügt werden. Versteckte Sachmängel müssen unverzüglich
nach ihrer Entdeckung gerügt werden. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme ist die Rüge
von Mängeln, die bei dieser Abnahme hätten festgestellt werden können, ausgeschlossen. 

3. Der Käufer hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Gelegenheit zu einer Überprüfung der bean-
standeten Ware zu geben; auf Verlangen ist uns die beanstandete Ware oder eine Probe derselben
auf unsere Kosten zur Verfügung zu stellen. Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die
Belastung des Käufers mit Fracht- und Umschlagskosten sowie dem Überprüfungsaufwand zu ver-
kehrsüblichen Preisen vor. 

4. Bei Vorliegen eines Sachmangels werden wir nach unserer Wahl - unter Berücksichtigung der Belange
des Käufers - Nacherfüllung entweder durch Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung leisten. Wird
die Nacherfüllung durch uns nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgreich durchgeführt,
so kann der Käufer uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen, nach deren fruchtlosem Ab-
lauf er gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entweder den Kaufpreis herabsetzen oder von dem
Vertrage zurücktreten kann. Weitergehende Ansprüche, z. B. auf Schadensersatz oder Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen, bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer IX.  

5. Bei Vorliegen eines Rechtsmangels steht uns das Recht zur Nacherfüllung durch Beseitigung des
Rechtsmangels innerhalb angemessener Frist, die in der Regel mindestens zwei Wochen ab Eingang
der Mängelanzeige beträgt, zu. Im Übrigen gilt Ziffer VIII. 4. Sätze 2 und 3 entsprechend. 

6. Die Verjährungsfrist im Falle mangelhafter Lieferung beweglicher Sachen, die entsprechend ihrer übli-
chen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verur-
sacht haben, endet - unbeschadet der §§ 478, 479 BGB und soweit nicht ein anderes zwischen den Par-
teien ausdrücklich vereinbart ist - fünf Jahre nach Lieferung. 

7. Die Verjährungsfrist wegen mangelhafter Lieferung sonstiger beweglicher Sachen endet - unbescha-
det der §§ 478, 479 BGB und soweit nicht ein anderes zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart
ist - ein Jahr nach Lieferung. 

8. Nachbesserung oder Ersatzlieferung lassen die Verjährungsfrist nicht neu beginnen. 
9. Bei Personenschäden oder Schäden an privatgenutzten Sachen oder bei Vorsatz gelten abweichend

von Ziffern VIII. 6. bis 8. die hierfür vorgeschriebenen gesetzlichen Verjährungsfristen. 
10. Rückgriffsansprüche des Käufers nach § 478 BGB gegen uns sind beschränkt auf den gesetzlichen Um-

fang der gegen den Käufer geltend gemachten Gewährleistungsansprüche Dritter und setzen voraus,
dass der Käufer seiner ihm im Verhältnis zu uns obliegenden Prüfungs- und Rügepflicht nachgekom-
men ist. Der Käufer ist verpflichtet, solche Ansprüche - soweit tunlich - abzuwehren.

11. Die Gewährleistungspflicht gilt nicht für Mängel, die auf mangelhaften vom Auftraggeber gelieferten
Materialien oder Erzeugnissen beruhen, es sei denn, dass die Mangelhaftigkeit der vom Auftraggeber
gelieferten Materialien und Erzeugnisse von uns infolge grober Fahrlässigkeit nicht erkannt wurde.

12. Unsere Gewährleistungspflicht gilt ferner nicht für solche Mängel, die unter den gewöhnlichen Be-
triebsbedingungen und bei ordnungsgemäßem Gebrauch auftreten. Insbesondere in folgenden Fällen
sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen: ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, feh-
lerhafte Monatage durch den Auftraggeber oder Dritte, mangelhafte oder unsachgemäße Wartung,
übermäßige Beanspruchung, natürliche Abnutzung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel sowie
chemische, elektro-chemische und elektrische Einflüsse, Witterungs- und Natureinflüsse.

IX. Allgemeine Haftungsbeschränkungen
1. Unsere Haftung auf Schadens- oder Aufwendungsersatz aus jedem Rechtsgrunde wird nach Maßgabe

der Bestimmungen dieses Abschnitts  ausgeschlossen oder beschränkt. 
2. Wir haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-

gehilfen oder bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
3. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den Fällen des Vor-

satzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen - nur für
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

4. Die Haftung für Produktionsausfall und entgangenen Gewinn ist in jedem Falle ausgeschlossen. 
5. Unsere Haftung aus jedem Rechtsgrunde ist insgesamt auf den Gesamtauftragswert - bei Abrufen aus

Rahmenverträgen auf den Abrufwert - beschränkt, soweit nicht höhere Versicherungsdeckung oder
höhere Ersatzansprüche gegen konzernfremde Dritte bestehen. 

6. Die in diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsausschlüsse und -beschränkun-
gen gelten nicht bei Personenschäden, Schäden an privat genutzten Sachen und in sonstigen Fällen
gesetzlich zwingender Haftung.

X. Steuern, Zölle und Abgaben
1. Zusätzlich zum Kaufpreis berechnen wir für Verkäufe in die Bundesrepublik   Deutschland gesondert

die Umsatzsteuer zum jeweils geltenden Satz. 
2. Grenzüberschreitende Lieferungen erfolgen unverzollt und unversteuert. Soweit Zölle, Steuern und

sonstige Abgaben erhoben werden, gehen diese zu Lasten des Käufers. 
3. Holt ein außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässiger Käufer oder dessen Beauftragter Ware

ab und befördert oder versendet sie in das Ausland, so hat der Käufer uns dies durch Übergabe von
Belegen, die den Anforderungen des Umsatzsteuerrechts der Bundesrepublik Deutschland genügen,
nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht innerhalb von dreißig Tagen nach Übergabe der Ware er-
bracht, so hat der Käufer die Umsatzsteuer gemäß dem für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu zahlen. 

XI. Datenschutzerklärung
Wir speichern und verarbeiten uns bekannt gewordene personenbezogene Daten nur zum Zwecke
der Durchführung des jeweiligen Vertrages und nur soweit es zur Wahrung unserer berechtigten In-
teressen erforderlich ist und nach eingehender Interessenabwägung kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse des Kunden an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung überwiegt. Insoweit willigt der Kunde der Speicherung, Übermittlung und Nutzung seiner Daten
ein.

XII. Schlussbestimmungen
1. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen ist für beide Vertragsteile unser Geschäftssitz.
2. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepu-

blik Deutschland unter Ausschluss des "Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980
über den Internationalen Warenkauf".

3. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäfts-
sitz. Dasselbe gilt für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung, sei es, dass die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei ihren Wohnsitz oder den ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Deutschen Rechts verlegt hat oder dort nie hat-
te, sei es, dass dies zum Zeitpunkt der Klage nicht bekannt ist. Gleiches gilt für den Fall, dass im Wege
des Scheck-, Wechsel- und Mahnverfahrens Ansprüche geltend gemacht werden. 

4. Wir sind auch berechtigt, den allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu wählen.
5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall soll eine Bestimmung gelten, die dem mit
der unwirksamen Bestimmung verfolgtem wirtschaftlichen Ziel möglichst nahe kommt.

Ruthenbeck GmbH - Apricker Weg 15 - D-58675 Hemer, Mai  2007
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